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MERKBLATT

Bauliche Anforderungen an die Zahnarztpraxis gemäß 
Arbeitstättenverordnung (allgemeine Forderungen)
	Was?
	Regelwerk?
	Umsetzung?

	Allgemeines:

	Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten
	§ 3 ArbStättV
	Werden in Zahnarztpraxen Menschen mit Behinderungen beschäftigt, sind die Belange für eine barrierefreie Gestaltung der Praxisräume zu berücksichtigen.

	Besondere 
Anforderungen
	§ 4 ArbStättV
	Der Praxisinhaber hat die Arbeitsstätte instand zu halten und dafür zu sorgen, dass festgestellte Mängel unverzüglich 
beseitigt werden. Können Mängel, mit denen eine unmittelbare erhebliche Gefahr verbunden ist, nicht sofort beseitigt 
werden, ist die Arbeit insoweit einzustellen.
Der Praxisinhaber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten den hygienischen Erfordernissen entsprechend gereinigt werden. Verunreinigungen und Ablagerungen, die zu Gefährdungen führen können, sind unverzüglich zu beseitigen.

Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge müssen ständig freigehalten werden, damit sie jederzeit benutzt werden 
können.

Der Praxisinhaber hat Mittel und Einrichtungen zur ersten Hilfe zur Verfügung zu stellen und diese regelmäßig auf ihre Vollständigkeit und Verwendungsfähigkeit prüfen zu lassen.

	Nichtraucherschutz
	§ 5 ArbStättV
	Der Praxisinhaber hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die nicht rauchenden Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt sind.

	Arbeitsräume, 
Sanitärräume, Pausen- und 
Bereitschaftsräume, Erste-Hilfe-Räume, Unterkünfte
	§ 6 ArbStättV
	Arbeitsräume, Sanitärräume, Pausen- und Bereitschaftsräume müssen eine ausreichende Grundfläche, Höhe und einen ausreichenden Luftraum aufweisen.
Der Praxisinhaber hat Toilettenräume bereitzustellen.

Geeignete Umkleideräume sind zur Verfügung zu stellen, wenn die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit besondere Arbeitskleidung tragen müssen und es ihnen nicht zuzumuten ist, 
sich in einem anderen Raum umzukleiden.

Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume sind für Männer und Frauen getrennt einzurichten oder es ist eine getrennte 
Nutzung zu ermöglichen.

Pausenraum bei mehr als 10 Beschäftigten oder wenn die
Sicherheit oder Gesundheit dies erfordert.

Schwangere und stillende Frauen müssen sich unter 
geeigneten Bedingungen hinlegen und ausruhen können.

	Allgemeine Anforderungen Anhang Nr.1

	Konstruktion und Festigkeit von Gebäuden
	Anhang Nr.1.1 
ArbStättV
	Konstruktion und Festigkeit müssen der Nutzungsart 
entsprechen.

	Abmessungen von Räumen, 
Luftraum
	Anhang Nr.1.2 
ArbStättV
	Arbeitsräume müssen eine ausreichende Grundfläche und eine, in Abhängigkeit von der Größe der Raumgrundfläche, ausreichende lichte Höhe aufweisen, so dass die Beschäftigten ohne Beeinträchtigung ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit oder ihres Wohlbefindens ihre Arbeit verrichten können.


	Was?
	Regelwerk?
	Umsetzung?

	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
	Anhang Nr.1.3 
ArbStättV
	Dauerhafte und systematische Sicherheitskennzeichnung gemäß den Vorgaben der BGV A8 nur wenn Risiken für 
Sicherheit und Gesundheit nicht durch technische oder 
organisatorische Maßnahmen vermieden oder ausreichend begrenzt werden können.

	Fußböden, 
Wände, Decken, 
Dächer
	Anhang Nr.1.5 
ArbStättV
	Die Oberflächen der Fußböden, Wände und Decken müssen so beschaffen sein, dass sie den Erfordernissen des 
Betreibens entsprechen und leicht zu reinigen sind.

Für den gesamten Arbeitsplatz ist eine ausreichende 
Dämmung gegen Wärme und Kälte sowie Isolierung gegen 
Feuchtigkeit gefordert.

Zusätzlich Kennzeichnung von lichtdurchlässigen Wänden.

Die Fußböden der Räume dürfen keine Unebenheiten, 
Löcher, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen Verrutschen gesichert, tragfähig, trittsicher und rutschhemmend sein.

	Fenster, 
Oberlichter
	Anhang Nr.1.6 
ArbStättV
	Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrichtungen müssen sich von den Beschäftigten sicher öffnen, schließen, verstellen und arretieren lassen.

Reinigung muss ohne Gefährdung möglich sein.

	Türen
	Anhang Nr.1.7 
ArbStättV
	Die Lage, Anzahl, Abmessungen und Ausführung insbesondere hinsichtlich der verwendeten Werkstoffe von Türen müssen sich nach der Art und Nutzung der Räume oder Bereiche richten.

Pendeltüren müssen durchsichtig sein oder ein Sichtfenster haben.

Selbsttätige Sicherung kraftbetätigter Türen.

Kennzeichnung durchsichtiger Türen in Augenhöhe.

	Verkehrswege
	Anhang Nr.1.8 
ArbStättV
	Je nach ihrem Bestimmungszweck müssen sie leicht und 
sicher begangen werden können und dadurch in der Nähe Beschäftigte nicht gefährdet werden.

Die Bemessung der Verkehrswege muss sich nach der Anzahl der möglichen Benutzer und der Art des Betriebes richten.

	Maßnahmen zum Schutz vor besonderen Gefahren Anhang Nr.2

	Was?
	Regelwerk?
	Umsetzung?

	Schutz vor Entstehungsbränden
	Anhang Nr.2.2 

ArbStättV
	Neben einer ausreichenden Anzahl geeigneter Feuerlöscheinrichtungen müssen Brandmelder und Alarmanlagen vorhanden sein, falls die Gefährdungsbeurteilung dies erfordert.

	Fluchtwege und Notausgänge
	Anhang Nr.2.3 

ArbStättV
	Angemessene und dauerhafte Kennzeichnung.

Sicherheitsbeleuchtung, wenn gefahrloses Verlassen nicht möglich.

Türen im Verlauf von Fluchtwegen oder Türen von Notausgängen müssen sich von innen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich Beschäftigte in 
der Arbeitsstätte befinden.

Im Verlauf von Notausgängen dürfen Schiebe- und Karusseltüren generell nicht eingesetzt werden.


	Was?
	Regelwerk?
	Umsetzung?

	Arbeitsbedingungen Anhang Nr.3

	Bewegungsfläche
	Anhang Nr.3.1 
ArbStättV
	Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so 
bemessen sein, dass sich die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit ungehindert bewegen können.

	Anordnung der Arbeitsplätze
	Anhang Nr.3.2 
ArbStättV
	Arbeitsplätze müssen grundsätzlich sicher erreicht und 
verlassen werden können.

Gefährdungen, die von der Anordnung der Arbeitsplätze 
ausgehen können, sind bei der Planung zu berücksichtigen.

	Ausstattung
	Anhang Nr.3.3 
ArbStättV
	Jedem Beschäftigten muss mindestens eine Kleiderablage zur Verfügung stehen, sofern Umkleideräume nicht vorhanden sind.

	Beleuchtung und Sichtverbindung
	Anhang Nr.3.4 
ArbStättV
	Arbeitsstätten müssen möglichst ausreichend Tageslicht 
erhalten und mit Einrichtungen für eine der Sicherheit und 
dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten angemessenen 
künstlichen Beleuchtung ausgestattet sein.

	Raumtemperaturen
	Anhang Nr.3.5 
ArbStättV
	Grundsätzliche Gewährleistung einer gesundheitlich 
zuträglichen Raumtemperatur.

Schutz gegen übermäßige Sonneneinstrahlung

	Lüftung
	Anhang Nr.3.6 
ArbStättV
	Es muss ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft 
vorhanden sein.

Schutz der Arbeitnehmer im Fall einer Störung der raumlufttechnischen Anlage.

Schutz vor störendem Luftzug durch raumlufttechnische 
Anlage.

Umgehende Beseitigung von Verunreinigungen an der raum-lufttechnischen Anlage, die zu unmittelbaren Gesundheitsgefährdung führen kann.

	Lärm
	Anhang Nr.3.7 
ArbStättV
	Maximal zulässiger Beurteilungspegel am Arbeitsplatz in 
Arbeitsräumen 85 dB(A) darf ggf. bis zu 5 dB(A) überschritten werden.

	Sanitärräume, Pausen- und Bereitschaftsräume, Erste-Hilfe-Räume, Unterkünfte Anhang Nr.4

	Sanitärräume
	Anhang Nr.4.1 
ArbStättV
	Toilettenräume sind zur Verfügung zu stellen.

Getrennte Einrichtung für Männer und Frauen oder getrennte Nutzung von Umkleide-, Wasch- und Toilettenräumen.

Sichtschutz bei Waschräumen.

Bereitstellung von Duschen, wenn es die Tätigkeit erfordert.

Bereitstellung von kalten und warmen Wasser, Mitteln zum Reinigen, ggf. Desinfizieren und Abtrocknen der Hände.

Getrennte Kleiderschränke für Arbeits- und Schutzkleidung und für persönliche Kleidung und Gegenstände, wenn 
erforderlich.

	Pausen- und Bereitschaftsräume
	Anhang Nr.4.2 
ArbStättV
	Einrichtung eines Pausenraumes bei mehr als 10 Arbeitnehmern oder wenn Sicherheits- und Gesundheitsgründe 
dies erfordern.
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